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Sachverhalt 
 

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit Beschluss vom 04.05.2023 die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit 
Gewerbegebiet“ gefasst. Die Kosten für die im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
durchzuführenden Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen sollen durch den Vorhabenträger, die 
Energiepark Anlagenbau GmbH & Co.KG, getragen werden. Dies muss in einem 
städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden. 
 
Der vorliegende städtebauliche Vertrag nach § 11 BauGB regelt die Sicherung und 
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die Übernahme der Kosten für 
diese Maßnahmen entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Dieser städtebauliche Vertrag wird im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde des  
 
Landkreises Vorpommern-Greifswald geschlossen. Finanzielle Auswirkung besteht für die 
Stadt Eggesin nicht. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin stimmt dem vorliegenden städtebaulichen Vertrag zu. 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt den Vertrag abzuschließen. 
 

 



 

Anlage/n 
1 Städtebaulicher Vertrag 2025-06-02 öffentlich  
2 01 - Vertrag Übernahme Kompensationsverpflichtungen öffentlich  
3 01.1 - Anlage 1 UB_Solarpark Eggesin Karpin V_Auszug_2025-06-02a 

öffentlich  
4 01.2 - Anlage 2 Städtebaulicher Vertrag öffentlich  
5 01.3 - Anlage 3 Maßnahmebeschreibung_Annenhof öffentlich  
6 01.4 - Anlage - Leistungsübersicht_Ausgleichspflanzung_02.10.2024 öffentlich  
7 02 - Kostenübernahmeerklärung_Baumpflanzungen_CB_30.01.2025_unterz 

öffentlich  
8 03.1 - Anlage - Flächenagentur - Bestätigung Pflanzgrößen öffentlich  
9 03.2 - Anlage - Lieferschein B-202401064 öffentlich  
10 03.3 - Anlage - Bestätigung Baumpflanzungen -2025-04-04 öffentlich  
11 03.4 - Anlage - Bilder Baumpflanzungen - Annenhof öffentlich  
12 03.5 - Anlage - Bestätigung 1. Zahlung an Flächenagentur öffentlich  
13 03.6 - Anlage - Bestätigung 2. Zahlung an Flächenagentur öffentlich  
14 03.7 - Anlage - 14_PVA Eggesin_ZE umsiedeln 2024_Abschlussprotokoll 

öffentlich  
15 03.8 - Anlage - Fledermauskästen - Platzierung öffentlich  
16 03.9 - Anlage - GV Eidechsenhabitat öffentlich  
19 04 - Anlage - Übersicht Bebauungsgebiet öffentlich  

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
  ja nein       

fin. Auswirkungen   x        

im Haushalt berücksichtigt   x  Deckung durch: Produkt Sachkonto 

            

Liegt eine Investition vor?    x Folgekosten     

            

            

  

 

  

 
 
 

Abstimmungsergebnis 
JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN 

    

 
 
 
 
 
 
______________ ________      
Präsident/in der Stadtvertretung 
 
 
 



Städtebaulicherer Vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25/2022 
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Städtebaulicher Vertrag 
zur Sicherung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewer-

begebiet“ der Stadt Eggesin nach § 11 BauGB 
 

zwischen der 

Stadt Eggesin, vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Schwibbe, Stettiner Straße 1 in 

17367 Eggesin 

 
-nachfolgend „Stadt“ genannt- 

und dem 

Landkreis Vorpommern-Greifswald, Der Landrat, untere Naturschutzbehörde vertreten 

durch …………………………………………., Feldstraße 85, 17489 Greifswald 

 
-nachfolgend „untere Naturschutzbehörde“ genannt- 

und der 

Energiepark Anlagenbau GmbH & Co.KG, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn 

Joachim Engelhardt, geschäftsansässig Boschstr. 36 in 89079 Ulm  

  

-nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt- 

 
wird folgender städtebaulicher Vertrag geschlossen: 

Präambel 

 
Die Stadtvertretung Eggesin führt das Aufstellungsverfahren für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet“ sowie die 9. Än-
derung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet im nördlichen Bereich der ehemaligen Mi-
litärliegenschaft Eggesin-Karpin, mit einer Fläche von ca. 19,97 ha, die Flurstücke 29/20; 
30/45 und 30/50, der Flur 13 der Stadt Eggesin betreffen durch. (sh. Übersichtskarte Bebau-
ungsgebiet, Anlage 4) Die Stadt Eggesin unterstützt damit das Ziel des Vorhabenträgers, das 
Planungsrecht für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Gewerbegebiet zu 
schaffen.  

Innerhalb der Plangebietsgrenzen werden durch den Bebauungsplan Eingriffe in Natur und 
Landschaft vorgenommen. Die Umsetzung von Ausgleich, Ersatz- und Kompensationsmaß-
nahmen erfolgt innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes. 
 
Der vorliegende städtebauliche Vertrag regelt gemäß § 11 Baugesetzbuch die Sicherung und 
Umsetzung der internen und externen Vermeidungs-, Ausgleichs- und Kompensationsmaß-
nahmen auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V 
mit Gewerbegebiet“ einschließlich der textlichen Festsetzungen, der in der Begründung des 
Bebauungsplanes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags definierten Ziele.  
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Die Zuständigkeit der Stadt für die förmliche Planaufstellung des Gebietes wird durch diesen 
Vertrag nicht berührt. Entscheidendes Merkmal des Vertrages ist die grundsätzliche Durch-
führung der Kompensationsmaßnahmen und die Übernahme der Kosten durch den Bauherrn.  

 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 

 

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Sicherung, Durchführung und Kostentragung der in 

den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 25/2022 „Solarpark 

Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet“, der Begründung mit Umweltbericht, den Rege-

lungen zu den naturschutzrechtlichen Maßnahmen und den Bestandteilen dieses Ver-

trages festgelegten und im Rahmen der Abwägung erforderlichen Maßnahmen zum 

Ausgleich und Ersatz der Eingriffe in Natur und Landschaft im Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit Ge-

werbegebiet“ der Stadt Eggesin. 

 
 

§ 2 Verfahren 
 
 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich nach Maßgabe der folgenden Regelungen zur Um-

setzung den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-

Karpin V mit Gewerbegebiet“ einschließlich Begründung, den im Umweltbericht be-

schriebenen Vermeidungs-, Ausgleichs-, Ersatz-, Kompensations- und Pflegemaßnah-

men und den sonstigen nachfolgend ausgeführten Maßnahmen. 

 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Rahmen der Festlegungen des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes erhobenen Ausgleichsmaßnahmen auf seine Kosten um-

zusetzen. 

 
 

§ 3 Vermeidungs-, Ausgleich-, Ersatz-, Kompensations-, CEF- und FCS-Maßnah-
men innerhalb und außerhalb des Plangebietes 

 

(1) Vermeidungsmaßnahmen 

V1  Reptilienschutzzaun als vorgezogene Vermeidungsmaßnahme 

 Die Baufelder sind vor der Baufeldfreimachung nach der Vorgabe der Abb. 36 

des Artenschutzfachbeitrages zu umzäunen. Als praktikabel erweist sich die 

Errichtung des Zaunes kurz vor Beginn der Aktivphase (bis 15. März). Vor Ort 

kann der genaue Zaunverlauf, unter Abstimmung einer eingesetzten ÖBB, den 

Gegebenheiten angepasst werden. Die Ausführung hat entsprechend den Vor-

gaben im Artenschutzfachbeitrag zu erfolgen. Die Maßnahme ist in Verbindung 

mit der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme CEF-1 umzusetzen. Der Zaun ist 

über die gesamte Bauzeit hinweg in Takt zu halten. Nach Abschluss der Bau-

arbeiten ist dieser zu entfernen. Die Maßnahme ist durch eine eingesetzte ÖBB 

zu betreuen. 
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V2 Ausweisung Bautabuzonen 

 Sämtliche Bereiche außenhalb der eingezäunten Bereiche (Reptilienschutz-

zaun nach Abb. 36 des Artenschutzfachbeitrages) sind abseits der vorhande-

nen Wege und versiegelten Flächen als Bautabuzone anzusehen und während 

der Bauarbeiten kenntlich zu machen sowie zu Baubeginn der Bauarbeiten 

durch die eingesetzte ÖBB dem Baupersonal zu kommunizieren. 

 

V3 Dämmerungs- und Nachtbauverbot 

 Um erhebliche Störungen, ausgehend von Lärm-, Licht-, Bewegungs- und Er-

schütterungsemissionen, auf die dämmerungs- und nachtaktiven Artengruppen 

der Fledermäuse zu vermeiden, sind die Bauarbeiten jahreszeitenabhänig auf 

taghelle Zeiträume zu begrenzen. Finden Bauarbeiten ausschließliche wäh-

rend der Winterruhe statt (01. November bis einschließlich 31. März) kann auf 

die Maßnahmen verzichtet werden. 

 

V4 Baufeldfreimachungen / Gebäudeabriss und –umbau unter Berücksichtigung 

von Brut- und Fledermauszeiten 

 Brutvögel: 

 Die Baufeldfreimachung, hier insb. Der Gebäudeabriss, hat außerhalb der Brut-

saison vorkommender Brutvögel zu verfolgen. Die Baufeldfreimachung hat so-

mit im Zeitraum vom 21. September bis 31. Januar zu erfolgen. Außerhalb der 

Kernbrutzeiten vorkommender Arten (zu Beginn und /oder zu Ende der Brut-

saison) können durch eine fachkundige Person (i. d. R. qualifizierte ÖBB) ge-

eignete Bruthabitatstrukturen (hier insb. Gebäudebestand) auf vorkommende 

Bruten hin untersucht werden. Sind keine Vorkommnisse feststellbar, kann die 

Baufeldfreimachung durch die ÖBB freigegeben werden. Die Baufeldfreima-

chung hat unmittelbar an die Freigabe anzuknüpfen. 

 Fledermäuse: 

 Der vorgesehene Gebäudeabriss hat im Zeitfenster vom 01. November bis 31. 

März zu erfolgen. Ausgenommen hiervon ist das Gebäude Nr. 1 und 3 (siehe 

Planzeichnung) durch das Vorkommen eines gesicherten Winterquartieres, so-

wie Gebäude Nr. 4 (siehe Planzeichnung) durch das Vorkommen eines poten-

tiellen Winterquartieres. Der Abriss dieser drei Gebäude hat in einem einge-

schränkten Zeitraum vom 15. Sept. bis 15. Okt. entsprechend den Vorgaben 

im Artenschutzfachbeitrag zu erfolgen. Weitere zu beachtende Maßnahmen bei 

z. B. Fenstereinbau an Gebäuden sind dem Artenschutzfachbeitrag zu entneh-

men. 

 Der gesamte Gebäudeabriss ist durch einen Fledermausspezialisten / -spezia-

listin oder eine ausreichend qualifizierte ÖBB zu begleiten und betreuen. Das 

Abrisspersonal ist diesbezüglich vor Beginn der Arbeiten zu informieren bzw. 

sensibilisieren. Die Gebäude sind kurz vor dem Abriss auf bedeutsame Vor-
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kommen hin zu untersuchen. Erforderlichenfalls ist vor- und während des Ab-

risses umgehend artenschutzrechtskonform zu reagieren. Dies gilt insb. beim 

Aufdecken bedeutsamer Fledermausvorkommen während der Abrissarbeiten. 

 

V5 Bauzeitenregelung Brutvögel 

 Um erhebliche Störungen, Tötungen, Verletzungen brütender Vögel währen 

der Bauzeiten zu vermeiden sind die Bauarbeiten außerhalb der Brutsaison 

vorkommender Arten durchzuführen (hier Brutsaison von 01. Februar bis 20. 

September) 

 

V5.1 Alternativmaßnahme – Vergrämung durch fortlaufenden Baubetrieb 

 Alternativ zu Maßnahme V5 kann der Beginn der Bauarbeiten außerhalb der 

Brutsaison beginnen (s. o.). Die vorausgehende Baufeldfreimachung (insb. 

Mahd, Rodung, Abriss) muss bereits erfolgt sein (siehe V4), wodurch die Bau-

felder temporär bruthabitatunfreundlich gestaltet wurden. Berühren die Bauar-

beiten dann die beginnende Brutsaison, sind diese ohne Verzögerung im ge-

schlossenen Block durchzuführen, wobei die Voraussetzung gegeben sein 

muss, dass regelmäßig Bewegung und Störeinflüsse auf der Gesamtfläche ge-

geben sind. Hierdurch kann ein kontinuierlicher Vergrämungseffekt während 

der im weiteren Verlauf einsetzenden Brutsaison erzielt werden. Bei Bauunter-

brechungen von mehr als 5 Tagen ist die Fläche durch die ÖBB zu begehen, 

um sicherzustellen, dass keine Brutvögel sich angesiedelt haben. Das Vorge-

hen ist durch eine qualifizierte ÖBB zu begleiten und die Effektivität der Maß-

nahme zu dokumentieren. Im Falle eine Unwirksamkeit ist die Maßnahme vor 

Ort artenschutzrechtskonform anzupassen. 

 

V6 schonender Gebäudeabriss / Erhalt von Fledermausquartieren 

 In dem abzureißenden Gebäude Nr. 1 (siehe Planzeichnung) befindet sich im 

Keller ein Fledermauswinterquartier. Der Abriss des Gebäudes ist so vorzuneh-

men, dass der Keller (Betonbunker) als unbeschädigter geschlossener Raum 

erhalten bleibt (in Verbindung mit V4 / hier Abrisszeitraum zu beachten). 

 

V7 bodenbrüterfreundliche Mahd- und Beweidung 

 Der zukünftige Mahd- und Beweidungstermin der PV-Flächen ist (i. Allg.) bo-

denbrüterfreundlich ab Mitte Juni zu wählen. Das Mahdgut ist zu beräumen. 

Sollten die Flächen zukünftig beweidet werden, ist eine bodenbrüterfreundliche 

Besatzstärke von max. 1 GV / ha (GV= Großvieheinheit) zu wählen. Diese Be-

satzstärke entspricht einer extensiven Bewirtschaftung.   

 

V8    Vermeiden von Kleintierfallen 

 Das Anlegen von Kabelgräben und Baugruben ist so abzustimmen, dass diese 

nicht länger als unbedingt notwendig offen bleiben. Offene Gräben sind täglich, 
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besonders aber vor dem Verschluss, von hinein gefallenen Kleintieren z. B. 

Fröschen, Kröten, Eidechsen und Kleinsäugern zu beräumen. Die Tiere sind 

an sicheren und störungsfreien Orten wie z. B. Gewässerrändern oder im 

Schatten von Gehölzen wieder freizusetzen. 

 

V9 Ökologische Baubegleitung / ÖBB 

 Die Umsetzung des Vorhabens sowie alle mit dem Vorhaben verbundenen Ein-

griffe sind durch eine eingesetzte ÖBB zu begleiten. Neben den in den jeweili-

gen Vermeidungsmaßnahmen V1 – V7 angeführten Aufgaben der ÖBB, ist zu-

sätzlich die regelmäßige Kontrolle von offenen Gräben und tieferen Baugruben 

auf hineingefallene Tiere hin zu kontrollieren. Diese sind art-/fachgerecht zu 

befreien und umzusetzten. 

 

 

(2) Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen 

CEF 1 Umsiedelung Zauneidechsen in Ersatzhabitate 

 Es sind Ersatzhabitate nach der Vorgabe des eigenständigen Konzeptes zum 

in Anhang 5 Artenschutzfachbeitrag im räumlich-funktionalen Zusammenhang 

zur Vorhabenfläche für die umzusiedelnden Zauneidechsen anzulegen. Die 

Konzeption mit der genauen Lage, Sicherung und Pflege ist dem Konzept zur 

Maßnahme zu entnehmen. 

 Die Vorgehensweise der Umsiedelung ist entsprechend der Vorgaben im Ar-

tenschutzfachbeitrag durchzuführen. 

 Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Schutzzäune aus V1 zu entfernen. 

Hierdurch wird der räumlich-funktionale Zusammenhang zum Ersatzhabitat 

hergestellt. Es werden drei zusätzliche Ausgleichsflächen geschaffen, die dem 

Anhang 5 des AFB zu entnehmen sind. 

 

 

CEF 2 Anbringen und dauerhalte Sicherung von Nistkästen 

 Vor Beginn der Bauarbeiten, spätestens im Zuge der Baufeldfreimachung (da 

diese außenhalb der Brutsaison stattfindet), ist das Anbringen von 

- 60 geeigneten Nistkästen 

 im räumlich-funktionalen Zusammenhang zur Vorhabenfläche vorzusehen. Art-

spezifisch, nach Eignung sind die Gebäude Nr. 21 und 22 (siehe Planzeich-

nung) zum Anbringen der Nistkästen zu bevorzugen. Das Anbringen an weite-

ren Bestandsgebäuden ist möglich. Geeignete Orte zu Anbringen weiterer Nist-

kästen, wie etwa an Bäume der Waldkante, sind möglich. Im Zuständigkeitsbe-

reich der Landesforst ist die dauerhafte Sicherung zu gewährleisten. Die Maß-

nahme ist durch die eingesetzte fachkundige ÖBB zu begleiten. Nach Umset-

zung der Maßnahme ist eine Erfolgskontrolle durchzuführen und ggf. nachzu-

steuern. 
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CEF 3 Anbringen und dauerhafte Sicherung von Fledermausersatzquartieren 

 Vor Beginn der Baufeldfreimachung sind für Gebäudefledermausarten 

- 50 Fledermaussommerquartierskästen, alternativ 17 doppelwan-

dige Fledermausbrettkonstruktionen (Äquivalent 1:3) mit min. 1 m 

Länge 

- 6 Großraumkästen und 

- 5 Ganzjahresquartierkästen 

 im direkten Umfeld des Vorhabens an den verbleibenden Gebäuden fachge-

recht anzubringen und dauerhaft zu sichern. 

 Vor Baubeginn der Baufeldfreimachung sind für Waldfledermausarten 

- 15 Fledermauskästen 

 an geeigneten Stellen vor Baubeginn zu installieren und dauerhaft zu sichern. 

Im Zuständigkeitsbereich der Landesforst ist die dauerhafte Sicherung zu ge-

währleisten. 

 Die Maßnahme ist durch die eingesetzte fachkundige ÖBB zu begleiten. Nach 

Umsetzung der Maßnahme ist eine Erfolgskontrolle durchzuführen und ggf. 

nachzusteuern. 

 

CEF 4 Ersatzhabitate für 2 Brutpaare der Heidelerche sowie 5 Brutpaare des 

Schwarzkehlchens 

 Es ist quantitativ und qualitativ ausreichend geeigneter Ersatzlebensraum für 2 

Brutpaare der Heidelerchen und 5 Brutpaare des Schwarzkehlchens im räum-

lichen Bezug zu den lokalen Populationen neu zu schaffen. Es ist die Umset-

zung der Ökokontomaßnahme „Extensivlandschaft Annenhof“ (Flächenagentur 

M-V, 2024) vorgesehen. 

 

 

(3) Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz 

A1 Anbringen und dauerhafte Sicherung von Fledermausquartieren 

 Es sind 25 Fledermaus-Sommerquartierkästen für Gebäudefledermausarten 

nach Fertigstellung der größeren Carports an diesen neu errichteten Bauten 

anzubringen und dauerhaft zu sichern. Alternativ können 8 doppelwandige Fle-

dermausbrettkonstruktionen (Äquivalent 1:3) mit einer Mindestlänge von 1 m 

montiert werden. Weisen diese Bauten keine ausreichende Eignung auf, ist auf 

geeignete Gebäude im direkten Vorhabenumfeld auszuweichen. Die Maß-

nahme ist durch die eingesetzte fachkundige ÖBB zu begleiten. 

 

A2 Optimierung eines bestehenden Fledermaus-Winterquartiers 

 Es ist das bestehende Winterquartier im Keller des Gebäudes Nr. 1 (siehe Plan-

zeichnung) im Zuge des Gebäudeabrisses gemäß den im Artenschutzfachbei-

trag angegebenen Vorhaben zu optimieren. 

 Die Maßnahme ist durch einen Fledermausspezialisten/ -spezialistin oder eine 
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ausreichend qualifizierte ÖBB zu begleiten und betreuen. 

 

 

(4) Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen außerhalb 

M1 multifunktionaler Kompensationsbedarf 

 Zur Deckung des Kompensationsdefizites sind 113.970 m² Kompensations-

äquivalente zu erbringen. Für eine fachgerechte Kompensation ist vorgesehen, 

ein Ökokonto der Flächenagentur M-V zu nutzen. Die Sicherung des Kompen-

sationsbedarfs wurde bisher über einen Vertrag zur Übernahme der Kompen-

sationsverpflichtung nach § 15 des BNatschG mit befreiender Wirkung zwi-

schen der Flächenagentur M-V und der Energiepark Anlagenbau GmbH & 

Co.KG geregelt. Darin ist vereinbart, die Kompensation über das Ökokonto VG-

059 „Extensivlandschaft Annenhof“ zu realisieren. Das Ökokonto VG-059 be-

inhaltet die Maßnahmen 2.31 (HzE M-V 2018) „Umwandlung von Acker in ex-

tensive Mähwiesen“ sowie 1.12 (HzE) „Anlage von Wald durch Sukzession mit 

Initialbepflanzung“ und wurde am 27.05.2025 durch die Untere Naturschutzbe-

hörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald anerkannt. Mit Zahlung eines 

Nutzungsentgeltes und der tatsächlichen Übernahme der Kompensationsver-

pflichtung erfolgt im Anschluss die Abbuchung der Kompensationsflächenäqui-

valente aus dem Ökokonto VG-059. 

 

M2 Fällung gesetzlich geschützter Bäume 

 Als Ersatz für den Verlust von 192 Einzelbäumen sind insgesamt 298 Aus-

gleichs- und Ersatzpflanzungen zu tätigen. Davon müssen 192 Bäume real ge-

pflanzt werden. 28 der zu pflanzenden Bäume werden innerhalb des Geltungs-

bereich, an der nördlichen Grenze, parallel zu der Stettiner Landstraße, ge-

pflanzt. Die Alleebäume sind als Hochstamm mit einem Kronenansatz von zwei 

Metern und einem Stammumfang von 12/14 cm, 3-mal verpflanzt, Pflanzgrube 

mindestens 1x1x1 m, Gießmulde so ausformen, dass 50l/Gießgang aufgenom-

men werden kann, Deckung der Gießmulde mit 10-15cm Holzschreddermate-

rial, Bewässerung nach Bedarf. Keine Ast-Stammverbindungen als Druckzwie-

sel, durchgehender und ungekürzter Leittrieb. Ballentuch ist bei Pflanzung zu 

entfernen, ebenso Drahtballen. Befestigung mittels Dreibock und Gurt, Wild-

verbissschutz als Drahthose um den Dreibock (Wildschutzzaun ausreichend), 

Arboflex-Stammfarbe oder ähnliches Produkt verwenden.  

 Die restlichen 164 zu pflanzenden Bäume werden auf einer ca. 10 ha große 

Ackerfläche auf dem Ökokonto „Extensivlandschaft Annenhof“ der Flä-

chenagentur M-V. Die Maßnahme „Streuobstwiese“ wird nicht nach den Vor-

gaben der HzE (2018) umgesetzt werden. Die Ersatzpflanzungen erfolgen in 

der Größe 12/14. Die Baumpflanzungen wurden jedoch über einen Vertrag zwi-

schen der Flächenagentur M-V und der Energiepark Anlagenbau GmbH & 

Co.KG gesichert und bereits ausgeführt. Die restlichen 106 Bäume werden 
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über eine Ausgleichszahlung an die Untere Naturschutzbehörde kompensiert.  

 

FCS1 Zauneidechsen Ersatzhabitate 

 Es werden drei zusätzliche externe Ausgleichsflächen in Eggesin, Uecker-

münde und Luckow geschaffen, die dem Anhang 5 des AFB zu entnehmen 

sind. Die Konzeption mit der genauen Lage, Sicherung und Pflege ist dem Kon-

zept zur Maßnahme zu entnehmen. Die Herstellung und Pflege der Ersatzha-

bitate wurde vertraglich mit dem Flächeneigentümer gesichert. 

 

 
§ 4 Kostentragung 

 
(1) Der Vorhabenträger trägt alle anfallenden Kosten für die Vermeidungs-, Ausgleich-, Er-

satz-, Kompensations- und CEF-Maßnahmen (sh. § 3) entsprechend den Vorgaben des 

VB-Planes, der Begründung, des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags in voller Höhe und weist notwendige Ersatzflächen nach.  

 

 
§ 5 Haftungsauschluss 

 
(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes. Die Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen des Bauherrn, die dieser 

im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung tätigt, ist ausgeschlossen. 

 

(2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung können Ansprüche gegen die Stadt nicht gel-

tend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass im Anzeigeverfahren eine Ver-

letzung von Rechtsvorschriften geltend gemacht wird oder sich im Verlauf eines gericht-

lichen Streitverfahrens die Nichtigkeit des Bebauungsplanes herausstellt. 
 

 
§ 6 Sicherheiten 

 
(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Maßnahmen innerhalb eines Jahres nach In-

krafttreten des Bebauungsplanes, aber spätestens in der ersten Pflanz- bzw. Vegetati-

onsperiode nach Errichtung der PV-Anlage, gemäß den Festlegungen der Satzung, 

durchzuführen. Die Frist beginnt abweichend von Satz 1 bereits vor Inkrafttreten des B-

Planes mit dem Datum der Erteilung einer Baugenehmigung auf Grundlage des § 33 

BauGB zu laufen. 

 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich darüber hinaus, das Monitoring entspr. § 4 c BauGB 

auf seine Kosten durchzuführen. 

 

(3) Darüber hinaus ist der Vorhabenträger auf seine Kosten verpflichtet, das im Umweltbe-

richt festgelegte Pflegekonzept umzusetzen. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, für 
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die Zeit des Bestehens der Photovoltaik-Freiflächenanlage etwa erforderliche Pflege-

maßnahmen auf eigene Kosten durchzuführen. 

 

(4) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Deckung des Kompensationsdefizites zum Er-

werb von 113.970 m² Kompensationsflächenäquivalente einer Ökokontomaßnahme, die 

sich in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ befindet. Der unterschrie-

bene Vertrag zur Übernahme von Kompensationsverpflichtungen nach § 15 des Bun-

desnaturschutzgesetzes mit befreiender Wirkung mit der Flächenagentur M-V ist vor 

Satzungsbeschluss vorzulegen. Bevor der B-Plan rechtskräftig wird, muss der verbind-

liche Abbuchungsnachweis vorliegen. 

 

(5) Der Bauherr verpflichtet zur Kompensation von 106 Bäumen (Kompensationsmaß-

nahme M2) über eine Ausgleichszahlung an die Untere Naturschutzbehörde. Der unter-

schriebene Vertrag zur Ausgleichszahlung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist vor 

Satzungsbeschluss vorzulegen. Bevor der B-Plan rechtskräftig wird, muss der verbind-

liche Abbuchungsnachweis vorliegen. 

 

(6) Die Entwicklung einer Streuobstwiese außerhalb des Plangebiets auf der Fläche des 

Ökokontos „Extensivlandschaft Annenhof“ der Flächenagentur M-V liegt eine Vereinba-

rung zur Kostenübernahme und Kompensationsübernahme mit der Flächenagentur M-

V vor. Die Pflanzungen wurden bereits ausgeführt. (Anlage 3) 

 

(7) Der Vorhabenträger übergibt der Stadt geeignete Nachweise (z.B. Abnahme der unteren 

Naturschutzbehörde oder Übergabe der Dokumentation Ökologische Baubegleitung 

und Reservierungs- bzw. Abbuchungsbelege von Ökokonten bzw. den unterschriebe-

nen Vertrag zur Übernahme der Kompensationsverpflichtung mit befreiender Wirkung 

für das Ökokonto) für bereits umgesetzte Vermeidungs-, Ausgleich-, Ersatz-, und Kom-

pensationsmaßnahmen vor Satzungsbeschluss, sofern diese noch nicht vorliegen. (An-

lage 2 und 4) 

 

(8) Zur Sicherung der verbleibenden Vermeidungs-, Ausgleich-, Ersatz- und Pflegemaßnah-

men hat der Vorhabenträger vor Anzeige des Baubeginns gegenüber der Genehmi-

gungsbehörde der Stadt eine unbedingte und unbefristete selbstschuldnerische Bank-

bürgschaft unter Ausschluss der Einrede der Vorausklage in Höhe von 10.000,00 € zu 

übergeben. Diese wird nach Vorlage eines geeigneten Nachweises (z.B. Abnahme der 

unteren Naturschutzbehörde oder Übergabe der Dokumentation Ökologische Baube-

gleitung) in Höhe des Wertes der (jeweils) umgesetzten Maßnahmen reduziert.   

Sind die Vermeidungs-, Ausgleich-, Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen vollständig 

umgesetzt, übergibt der Vorhabenträger eine unbedingte und auf 5 Jahr befristete Bank-

bürgschaft in Höhe von 10.000,00 € zur Absicherung der Unterhaltungspflege und des 

Monitorings. 
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(9) Darüber hinaus ist der Vorhabenträger verpflichtet zur Sicherung der Kompensations-

maßnahme M2 innerhalb des B-Plangebietes parallel zur Stettiner Landstraße 28 

Bäume zu pflanzen und zu erhalten. Hierzu hat der Vorhabenträger vor Anzeige des 

Baubeginns gegenüber der Genehmigungsbehörde an die Stadt eine unbedingte und 

unbefristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft unter Ausschluss der Einrede der Vo-

rauslage in Höhe von 15.000,00 € zu übergeben. Diese wird nach Vorlage eines geeig-

neten Nachweises der Umsetzung (z.B. Abnahme der unteren Naturschutzbehörde o-

der Übergabe der Dokumentation der Pflanzungen) zurückgezahlt. Der Vorhabenträger 

verpflichtet sich, für die Zeit des Bestehens der Photovoltaik-Freiflächenanlage etwa er-

forderliche Pflegemaßnahmen auf eigene Kosten durchzuführen. Zur Absicherung der 

erforderlichen Unterhaltungspflege der 28 Bäume innerhalb des B-Plangebietes (Kom-

pensationsmaßnahme M2 tlw.) und des Monitorings übergibt der Vorhabenträger eine 

unbedingte auf 25 Jahre befristete Bürgschaft einer deutschen Bank oder Versicherung 

in Höhe von 35.000,00 €.  

 
 

§ 7 Vertragsstrafen 
 

(1) Bei Nichtdurchführung der Vermeidungs-, Ausgleich-, Ersatz-, Kompensations-, CEF- 

und FCS-Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes in der unter § 6 

Abs. 1 angegeben Frist wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,00 € an die Stadt 

Eggesin innenhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Frist fällig. 
 
 

 
§ 8 Vertragsänderungen, Unwirksamkeit und Vertragsbestimmungen 

 

(1) Vertragsänderungen oder –ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist dreifach ausgefertigt. Die 

Stadt, die untere Naturschutzbehörde und der Vorhabenträger erhalten eine Ausferti-

gung. 

 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Re-

gelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame 

Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 

rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

 

 
 

§ 9 Wechsel des Vorhabenträgers 
 

(1) Für einen Wechsel des Vorhabenträgers gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
 

(2) Der Vorhabenträger ist berechtigt, mit Zustimmung der Stadt, diesen Vertrag bzw. 



 

                                                                                                          Seite 11 von 12 

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Dritten mit schuldbefreiender Wir-

kung zu übertragen. Bei ganz oder teilweiser Übertragung von Verpflichtungen aus die-

sem Vertrag durch den Vorhabenträger verpflichtet sich dieser, die Übertragungsver-

träge so zu gestalten, dass der Übernehmende alle Rechte und Pflichten, die sich aus 

diesem Vertrag ergeben, übernimmt und dies gegenüber der Stadt bestätigt.  
 

(3) Die Absicht, die Pflichten aus diesem Vertrag zu übertragen, ist der Stadt schriftlich mit-

zuteilen, der entsprechende Vertragsentwurf ist beizufügen. Die Stadt wird dieser Über-

tragung zustimmen, sofern die mit der Stadt getroffenen Regelungen, wie z.B. Bürg-

schaften, in gleichwertiger Weise von Dritten übernommen werden und er nachweist, 

dass er zur Durchführung in der Lage ist. 
 

 

 
§ 10 Folgen bei Nichtzustandekommen des VB-Planes 

 
(1) Sollte, trotz positiver Bemühungen der Stadt, die Aufstellung oder das Inkrafttreten des 

B-Planes, gleich aus welchen Gründen, scheitern, hat der Vorhabenträger keine An-

sprüche auf Schadensersatz und Ersatz erfolgloser Aufwendungen gegen die Stadt. 

Entsprechendes gilt, wenn der B-Plan nur unter Auflagen oder Nebenbestimmungen 

genehmigt werden sollte. 

 

 
§ 11 Wirksamwerden des Vertrages 

 

(1) Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung aller Vertragspartner wirksam. 

 

 

 

Stadt Eggesin Energiepark Anlagenbau GmbH

 & Co.KG  

 

 

____________________________ ____________________________ 

Datum/Ort Datum/Ort     

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Bürgermeisterin  Geschäftsführer 

Bianka Schwibbe Joachim Engelhardt 
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Landkreis Vorpommern-Greifswald 

Untere Naturschutzbehörde  

 

 

___________________________  

Datum/Ort      

  

 

 

____________________________  

 

 

 

 

Anlagen: 

1. Vertrag Kompensationsverpflichtungen – Stand 06.2025  

2. Kostenübernahmeerklärung Ausgleichspflanzungen 

3. Nachweise Maßnahmen 

4. Übersichtskarte Bebauungsgebiet  
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Flächenagentur M-V GmbH, Mecklenburgstraße 7, 19053 Schwerin

FLÄCHENAGENTUR MV l
A(/%LEI(ti^ANA^£MENTfc NATt/^CHl^Z

Eine 100%-ige Tochter der Stiftung für Umwelt- und
Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern

Projekt: Ausgleichspflanzung, Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet

Auftraggeber: Energiepark Anlagenbau GmbH & Co.KG

hier: Leistungsübersicht zur Planung und Umsetzung einer
Ausgleichspflanzung von 164 Obstbäumen als realer Ersatz für schon gerodete
Einzelbäume im Zuge der Umseteung des Bauvorhabens „Solarpark Eggesin-
Karpin V mit Gewerbegebiet"

Nr. Leistung
E.P.

(Euro/h) Menge
G.B.

(Euro)

1.

Flächensicherung, Planung und
Umsetzung der Pflanzung eines
Obstbaumes, inkl aller Nebenarbeiten
(Pflanzen eines Baumes im Zuge
einer Ausgleichspflanzung inkl.
Herstellen eines Einzelbaumschutz,
Einbringen von Wühlmausschutz und
die Herstellung eines
Verdunstungsschutzes sowie die
einjährige Fertigstellungspflege und
eine anschließende vierjährige
Entwicklungspflege)

1.050,00 € 164 172.200,00 €

Zwischensumme: 172.200,00 €
Allgemeine Verwaltungskosten 0 %
der Gesamtsumme 0,00 €

Angebotssumme Netto 172.200,00 €
19% MwSt. 32.718,00 €

Angebotssumme Brutto: 204.918,00 €

Güstrow, den 02.10.2024^^ ^CNENAGENTUR
a. Carla Beck ^^ L ^^^-^w^mw^ mww^\

Hauptbüro Schwerin]
[ Mecklenburgstr. 7 .19053 Schwerinl

Flächenagentur M-V GmbH | info@fiaechenagentur-mv.de|
Fön: 0385 5958 7948l

^



Vereinbarung zur Kostenübernahme und Kompensationsübernahme
für das Vorhaben: Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage
„Solarpark Eggesin-Karpin V" im Rahmen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit
Gewerbegebiet" der Stadt Eggesin

zwischen der

Auftragnehmerin:
Flächenagentur M-V GmbH
Mecklenburgstraße 7
19053 Schwerin

vertreten durch die Prokuristin, Frau Carla Beck

- nachfolgend bezeichnet als „Flächenagentur M-V" -

und der

Vorhabenträgerin:
Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG
Boschstr. 36
89079 Ulm

vertreten durch die Geschäftsführung

- nachfolgend bezeichnet als „Vorhabenträgerin" -

Die Vorhabenträgerin plant im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" der Stadt Eggesin die
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage „Solarpark Eggesin-Karpin V".
Mit dem geplanten Vorhaben nimmt die Vorhabenträgerin erhebliche Eingriffe in Natur
und Landschaft gemäß § 14 BNatSchG vor. Deshalb ist sie als Verursacherin gemäß §
15 Abs. 2, Abs. 4 S. 3 BNatSchG verpflichtet, diese erheblichen Beeinträchtigungen
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen.

In Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben ist die Vorhabenträgerin verpflichtet,
als Ersatz für den Verlust von 192 Einzelbäumen insgesamt 298 Ausgleichs- und
Ersatzpflanzungen zu tätigen. Davon müssen 192 Bäume real gepflanzt werden. Für
106 Bäume ist eine Ausgleichszahlung möglich. 28 der zu pflanzenden Bäume werden
innerhalb der Maßnahme gepflanzt. Für 164 Bäume ist die Übernahme der

Seite l von 3
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Ausgleichspflanzung durch die Auftragnehmerin, die Flächenagentur M-V vorgesehen.
Die Flächenagentur M-V erbringt die Ausgleichspflanzung auf naturschutzrechtlich
gesicherten Flächen im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Gemeinde Lübs,
Gemarkung Annenhof innerhalb der Kompensationsmaßnahme „Extensivlandschaft
Annenhof,, (siehe Anlage 1: Lageplan zur Ersatzpflanzung).

Hiermit erklärt sich die Vorhabenträgerin gegenüber der Flächenagentur M-V bereit,
die Kosten für die Ausgleichspflanzung entsprechend der Leistungsübersicht zur
Ausgleichspflanzung vom 02.10.2024 gemäß Anlage 2 zu übernehmen.

Die Vorhabenträgerin leistet an die Flächenagentur M-V für die Ausgleichspflanzung
eine Zahlung in Höhe von netto 172.200,00 € zzgl. der jeweils geltenden
Mehrwertsteuer, z.Zt 19% USt. i.H.v. 32.718,00 €, somit 204.918,00 € brutto.

Die Zahlung ist wie folgt fällig:

• in Höhe von 16.400,00 € zzgl., z.Zt. 19% USt, gesamt 19.516,00 € mit Bestellung
und Erwerb der Pflanzware für die vereinbarte Ausgleichspflanzung und

• in Höhe von 155.800,00 € zzgl. z.Zt. 19% USt, gesamt 185.402,00 € mit Umsetzung
der Ausgleichspflanzung

Die Flächenagentur M-V stellt der Vorhabenträgerin über das jeweils fällige Entgelt
eine ordnungsgemäße, prüffähige und zum Vorsteuerabzug nach Maßgabe der jeweils
geltenden umsatzsteuerrechttichen Anforderungen, berechtigende Rechnung.

Mit Rechnungslegung wird die Flächenagentur M-V der Vorhabenträgerin jeweils den
Nachweis der Lieferung bzw. Pflanzung in geeigneter Form erbringen.

Weitere mit dem Vorhaben verbundene zu erwartende Beeinträchtigungen durch
Eingriffe in Böden, Biotope und Biotopfunktionen sind noch nicht abschließend
ermittelt. Die Vorhabenträgerin erklärt sich schon jetzt bereit, nach Erstellung der
berichtigten Eingriffsbilanzierung des im Planverfahren eingereichten Umweltberichtes
(erstellt von der Firma Grünspektrum-Landschaftsökologie) die damit verbundene
Kompensation, soweit nicht durch die Berücksichtigung von
kompensationsmindernden Maßnahmen sowie interne Kompensationsmaßnahmen
ausgeglichen, mit der Flächenagentur im Rahmen eines Vertrages zur Übernahme von
Kompensationsverpflichtungen nach § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes mit
befreiender Wirkung zu regeln.

Diese Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Je eine Ausfertigung erhalten die
Vorhabenträgerin und die Flächenagentur M-V.

Schwerin, 3 0.0^. ^ Ulm, ^ Ö< i5~
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..•..k.l-.^^^AGENTUR MV
@

Al/%l-El(H^ANA4EM£^r k NATl/MCrtinz
Hauptbüro Schwerin

ppa. Lana B^cklenburgstr. 7 • 19053 Schwerin
Prokuristin j info@f1aechenagentur-mv.de

FlächenagerTtü^-V-em^i038"9587948
KG

Geschäftsführung
Energiepark Anlagenbau GmbH & Co.

Anlage 1: Lageplan zur Ersatzpflanzung

Anlage 2: LeistungsübersichtzurAusgleichspflanzung vom 02.10.2024
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Flächenagentur M-V GmbH, Mecktenburgstraße 7, 19053 Schwerin

FLÄCHENAGENTUR MV!
Al/%LEI(M^ANA^E,yENT fe NÄTü'P^OH^

Eine 100%-ige Tochter der Stiftung für Umwelt- und
Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern

Projekt: Ausgleichspflanzung, Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet
Auftraggeber: Energiepark Anlagenbau GmbH & Co.KG

hier: Leistungsübersicht zur Planung und Umsetzung einer
Ausgleichspflanzung von 164 Obstbäumen als realer Ersatz für schon gerodete
Einzelbäume im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens „Solarpark Eggesin-
Karpin V mit Gewerbegebiet"

Nr. Leistung E.P.
(Euro/h) Menge

G.B.
(Euro)

1.

Flächensicherung, Planung und
Umsetzung der Pflanzung eines
Obstbaumes, inkl aller Nebenarbeiten
(Pflanzen eines Baumes im Zuge
einer Ausgleichspflanzung inkl.
Herstellen eines Einzelbaumschutz,
Einbringen von Wühlmausschutz und
die Herstellung eines
Verdunstungsschutzes sowie die
einjährige Fertigstetlungspflege und
eine anschließende vierjährige
Entwicklungspflege}

1.050,00 € 164 172.200,00 €

Zwischensumme: 172.200,00 €
Allgemeine Verwaltungskosten 0 %
der Gesamtsumme 0,00 €

Angebotssumme Netto 172.200,00 €
19%MwSt. 32.718,00 €

Angebotssumme Brutto: 204.918,00 €

Güstrow, den 02.10.2024 J
ppa. Carla Beck 'jf3a
Prokuristin
FIächenagentur M-V GmbH

bFlMHENAGENTURMV^I
'^r-Ar'%l.aC((SA<ANA4&yENT!c Nfl~l/M(f<i^z|

Hauptbüro Schwerin]
Mecklenburgstr. 7 • 19053 Schwerin)

info@flaechenagentur-mv.de[
Fön: 0385 S9S8 7948l
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Von: Alexander von Schilling <a.v.schilling@flaechenagentur-mv.de>  

Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2025 08:11 

An: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe <n.doll@energiepark.de> 

Cc: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de> 

Betreff: AW: Eggesin - Pflanzgröße Bäume 

 

 

 
Sehr geehrte Frau Doll, 
 
als Pflanzgröße der Obstbäume, zur Kompensation der Baumfällungen, sind 12 – 14’er Bäume mit der UNB 
abgesprochen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Alexander von Schilling 
 

 
 

Flächenagentur M-V GmbH 
Ueckerstraße 33 • 17309 Pasewalk 
 
a.v.schilling@flaechenagentur-mv.de 
Mobil:  +49 151 563 349 21 
Tel.:  +49 3973 2295 151 
www.flaechenagentur-mv.de 

 

 

Von: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de>  

Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2025 17:31 

An: Alexander von Schilling <a.v.schilling@flaechenagentur-mv.de> 

Betreff: WG: Eggesin - Pflanzgröße Bäume 

Priorität: Hoch 

 

Hallo Alexander, 

 

kannst du hier Frau Doll eine Antwort geben?  Danke. 

 

Gruß Carla 

 

Von: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe <n.doll@energiepark.de>  

Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2025 16:05 

An: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de> 

Cc: Becker und Haindl <info@beckerhaindl-wem.de> 

Betreff: Eggesin - Pflanzgröße Bäume 

Priorität: Hoch 

 

Sehr geehrte Frau Beck, 

  

wir konnten Sie leider nicht telefonisch erreichen. 

  

Unser Planungsbüro fragt an, wie die Pflanzgröße der Bäume ist. 

  

















1

Sabine Maier Amt "Amt Stettiner Haff"

Von: Fregin, Silke <Silke.Fregin@kreis-vg.de>
Gesendet: Freitag, 4. April 2025 08:05
An: Alexander von Schilling
Betreff: Baumpflanzung Annenhof

Guten Morgen Herr von Schilling, 
 
nach der Vorortbegehung gestern, den 03.04.2025, kann ich die Pflanzung von 170 Bäumen bei 
Annenhof bestätigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Silke Fregin 
Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
Sachbearbeiterin Plangenehmigungen 
 
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 
 
Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz/60.3 
Sachgebiet Naturschutz 
Telefon:   03834 8760-3215 
Fax:         03834 8760-93215 
E-Mail:     Silke.Fregin@kreis-vg.de 
Internet:    www.kreis-vg.de 
beBPo:    Landkreis Vorpommern-Greifswald – 
Zentrale Poststelle 
 
Besucheranschrift: 17309 Pasewalk, 
An der Kürrassierkaserne 9 
 
Postanschrift: 17464 Greifswald, 
Postfach 1132 
 

 

 
GEHEIMHALTUNGSPFLICHT: Diese E-Mail und alle damit verbundenen Anlagen sind  
vertraulich und dürfen nur bestimmten Personen zugänglich gemacht werden. Sofern Sie  
nicht zu den angegebenen Empfängern gehören sollten, benachrichtigen Sie bitte  
unverzüglich den Absender. Der Inhalt darf in diesem Fall weder an Dritte weitergegeben  
noch zu anderen Zwecken verwendet werden. 
 



Bilder Baumpflanzungen bei Annenhof – Stand 04.2025 
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Sabine Maier Amt "Amt Stettiner Haff"

Von: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe 
<n.doll@energiepark.de>

Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 09:44
An: s.maier@eggesin.de
Betreff: WG: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V 

Kompensation Annenhof

Guten Morgen Frau Maier, 
  
untenstehenden die Bestätigung von Frau Beck, dass wir die erste Rechnung beglichen haben.  
  
Reicht Ihnen die Mail als Nachweis? 
  
Sonnige Grüße 
  
Nadine Doll 
Projektentwicklung 
  

 
  
Energiepark Ulm | Boschstraße 36 | 89079 Ulm 
  
n.doll@energiepark.de 
mobil +49 (0) 1573 220 89 11 
telefon +49 (0) 731 481 000 
fax +49 (0)731 481 019 
www.energiepark.de 
  
Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG | HRA Ulm/Donau 721402 
Energiepark Ulm GmbH & Co. KG | HRA Ulm/Donau 721387 
  
Geschäftsführung: Energiepark Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH 
Vertreten durch: Joachim Engelhardt, Maximilian Engelhardt & Tim Engelhardt 
HRB Ulm/Donau 722963 
  

 
  
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte 
Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
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Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you 
are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) 
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any 
unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this 
e-mail is strictly forbidden. 
  
Unsere AGB finden Sie unter www.energiepark.de/agb/ 
  
  
  
  

Von: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de>  
Gesendet: Mittwoch, 9. April 2025 19:12 
An: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe <n.doll@energiepark.de> 
Cc: Christine Dickhoff <c.dickhoff@flaechenagentur-mv.de> 
Betreff: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V Kompensation Annenhof 
  

Sehr geehrte Frau Doll, 

nach Abschluss der Pflanzungen und Abnahme durch die UNB übersende ich Ihnen die zweite 
Rechnung zur fälligen Zahlung laut Vereinbarung vom 27./30.01.2025 mit der Bitte um Bearbeitung. 

Vielen Dank auch für die schon erfolgte Zahlung zur ersten Rechnung. 

 
 
Viele Grüsse, 
 
Carla Beck 
kaufmännische Leitung/Prokuristin 

 
 
Flächenagentur M-V GmbH 
Grüner Winkel 1 • 18273 Güstrow 
 
c.beck@flaechenagentur-mv.de 
Mobil:  
Tel.: +49-3843-855-46-23 
www.flaechenagentur-mv.de 
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Sabine Maier Amt "Amt Stettiner Haff"

Von: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe 
<n.doll@energiepark.de>

Gesendet: Montag, 28. April 2025 07:52
An: Sabine Maier Amt "Amt Stettiner Haff"
Cc: Christian Kleeblatt; Becker und Haindl
Betreff: WG: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V 

Kompensation Annenhof

Sehr geehrte Frau Maier, 
 
anbei erhalten Sie die Bestätigung für die letzte Zahlung der Ausgleichspflanzung.  
 
Sonnige Grüße 
 
Nadine Doll 
Projektentwicklung 
 

 
 
Energiepark Ulm | Boschstraße 36 | 89079 Ulm 
 
n.doll@energiepark.de 
mobil +49 (0) 1573 220 89 11 
telefon +49 (0) 731 481 000 
fax +49 (0)731 481 019 
www.energiepark.de 
 
Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG | HRA Ulm/Donau 721402 
Energiepark Ulm GmbH & Co. KG | HRA Ulm/Donau 721387 
 
Geschäftsführung: Energiepark Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH 
Vertreten durch: Joachim Engelhardt, Maximilian Engelhardt & Tim Engelhardt 
HRB Ulm/Donau 722963 
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte 
Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
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This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you 
are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) 
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any 
unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this 
e-mail is strictly forbidden. 
 
Unsere AGB finden Sie unter www.energiepark.de/agb/ 

 
 
 
 

Von: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de>  
Gesendet: Freitag, 25. April 2025 17:05 
An: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe <n.doll@energiepark.de> 
Betreff: AW: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V Kompensation Annenhof 
 
Sehr geehrte Frau Doll, 
 
ich kann Ihnen nun die Bestätigung zur Zahlung des Entgeltes für die erforderliche Ausgleichspflanzung zum 
Vorhaben SP Eggesin-Karpin V geben.  
Die Abnahme ist ja schon erfolgt durch die UNB. Zum weiteren Kompensationsbedarf warte ich auf Ihre 
Zuarbeit. Vielen Dank. 
 
Melden Sie sich bitte, wenn noch Fragen sind. 
 
 
Beste Grüße aus Güstrow 
 
 
ppa. Carla Beck 
Kaufmännische Leitung/ Prokuristin  
 

 
Flächenagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Eine 100 % Tochter der Stiftung Umwelt und Naturschutz M - V 
Grüner Winkel 1 
18273 Güstrow 
Tel.: 03843 85546 23 
Fax: 03843 85546 27 
c.beck@flaechenagentur-mv.de 
Homepage:      www.fa-mv.de 
 
 
 

Von: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe <n.doll@energiepark.de>  
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 09:42 
An: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de> 
Betreff: AW: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V Kompensation Annenhof 
 
Guten Morgen Frau Beck, 
  
die UNB (Frau Fregin) prüft gerade die weiteren Kompensationen. Sobald Sie diese freigegeben hat, 
können wir unseren Vertrag finalisieren und abschließen. 
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Die Rückmeldung von Frau Fregin sollte uns bis zum 30.04.2025 vorliegen.  
Sonnige Grüße 
  
Nadine Doll 
Projektentwicklung 
  

 
  
Energiepark Ulm | Boschstraße 36 | 89079 Ulm 
  
n.doll@energiepark.de 
mobil +49 (0) 1573 220 89 11 
telefon +49 (0) 731 481 000 
fax +49 (0)731 481 019 
www.energiepark.de 
  
Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG | HRA Ulm/Donau 721402 
Energiepark Ulm GmbH & Co. KG | HRA Ulm/Donau 721387 
  
Geschäftsführung: Energiepark Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH 
Vertreten durch: Joachim Engelhardt, Maximilian Engelhardt & Tim Engelhardt 
HRB Ulm/Donau 722963 
  

 
  
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte 
Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you 
are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) 
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any 
unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this 
e-mail is strictly forbidden. 
  
Unsere AGB finden Sie unter www.energiepark.de/agb/ 
  
  
  
  

Von: Carla Beck <c.beck@flaechenagentur-mv.de>  
Gesendet: Mittwoch, 9. April 2025 19:27 
An: Nadine Doll | Energiepark Unternehmensgruppe <n.doll@energiepark.de> 
Betreff: WG: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V Kompensation Annenhof 
  
Sehr geehrte Frau Doll, 
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zur gerade gesendeten Rechnung schicke ich Ihnen als Nachweis die Bestätigung der UNB zur Abnahme und 
zwei weitere Fotos von der erfolgten Pflanzung. 
Wie gehen wir jetzt weiter vor wegen der weiteren zu erbringenden Kompensationen? Sind dazu die Bedarfe 
schon abschließend ermittelt? 
  
Vielen Dank für eine zeitnahe Rückmeldung. 
  
  
Beste Grüße aus Güstrow 
  
  
ppa. Carla Beck 
Kaufmännische Leitung/ Prokuristin  
 

 
Flächenagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Eine 100 % Tochter der Stiftung Umwelt und Naturschutz M - V 
Grüner Winkel 1 
18273 Güstrow 
Tel.: 03843 85546 23 
Fax: 03843 85546 27 
c.beck@flaechenagentur-mv.de 
Homepage:      www.fa-mv.de 
  
  
  

Von: Carla Beck  
Gesendet: Mittwoch, 9. April 2025 19:12 
An: 'n.doll@energiepark.de' <n.doll@energiepark.de> 
Cc: Christine Dickhoff <c.dickhoff@flaechenagentur-mv.de> 
Betreff: Rechnung 250070 | Baumpflanzung SP Eggesin-Karpin V Kompensation Annenhof 
  

Sehr geehrte Frau Doll, 

nach Abschluss der Pflanzungen und Abnahme durch die UNB übersende ich Ihnen die zweite 
Rechnung zur fälligen Zahlung laut Vereinbarung vom 27./30.01.2025 mit der Bitte um Bearbeitung. 

Vielen Dank auch für die schon erfolgte Zahlung zur ersten Rechnung. 

 
 
Viele Grüsse, 
 
Carla Beck 
kaufmännische Leitung/Prokuristin 
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Flächenagentur M-V GmbH 
Grüner Winkel 1 • 18273 Güstrow 
 
c.beck@flaechenagentur-mv.de 
Mobil:  
Tel.: +49-3843-855-46-23 
www.flaechenagentur-mv.de 
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

 
 

Auftraggeber: 
 

 Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. K  
vertr. d. Herrn Joachim Engelhardt  

Boschstraße 36 
89079 Ulm 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25/2022   

"Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet"  

 

Abschlussprotokoll 

 

14. Protokoll zur Maßnahme CEF 1: Umsiedlung Zauneidechsen in 

Ersatzhabitate / KW 39 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 
  

 
Auftragnehmer: GRÜNSPEKTRUM ® – Landschaftsökologie 
 Bergstraße 26 
    17033 Neubrandenburg   
 
 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Gesamtbearbeitung:  M. Sc. Christian Kleeblatt 

B. Sc. Charlotte Schäfer 

Sophie Träger 

 

     

  

  

 

   Neubrandenburg, 09.10.2024 

 

           

          Projekt 013_2021     
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

 

Datum:  25.09.2024 

Ort:   Stettiner Landstraße, 17367 Eggesin  

Zeit:   8:00 -14:15 Uhr 

Teilnehmende Ortstermin 25.09.2024 

Christian Kleeblatt 
Grünspektrum 
Landschaftsökologie 

Projektleitung 

Charlotte Schäfer 
Grünspektrum 
Landschaftsökologie 

Gruppenleitung 

Sophie Träger 
Grünspektrum 
Landschaftsökologie 

Gruppenleitung 

+ 4 Hilfskräfte 
Grünspektrum 
Landschaftsökologie 

 

 

1. Anlass u. Aufgabenstellung 

Die Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG beabsichtigt, im Rahmen des B-Plans Nr. 25/2022 
"Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" die Errichtung eines Solarparks mit Gewerbegebiet 
auf dem ehemaligen Kasernengelände südöstlich von Eggesin.  Im Rahmen des Artenschutzfach-
beitrages wurden in 5 Kartierdurchgängen insgesamt 56 Zauneidechsen (Lacerta agilis) im Plangebiet 
nachgewiesen. Die Schwerpunktvorkommen der nachgewiesenen Individuen konzentrierten sich auf 
die Teilfläche Gewerbegebiet 2 (GE 2). Die Zauneidechsenvorkommen konnten größtenteils in den 
Randbereichen in der Nähe von Gebäude- und Gehölzstrukturen festgestellt werden. Der nördliche Teil 
des Plangebietes (SO 1) besteht größtenteils aus einer strukturarmen Landreitgrasflur.  
 
Aufgrund der nachgewiesenen Zauneidechsenvorkommen im Plangebiet wurden im AFB 
(Grünspektrum Landschaftsökologie, 11.04.2024) die durchgängige Einzäunung der Baufelder mit 
einem Reptilienschutzzaun (V1) sowie die Umsiedlung der Zauneidechsen in zu errichtende 
Ersatzhabitate (CEF 1) formuliert. (detaillierte Beschreibung der Maßnahmen sowie Vorgehensweise 
der Umsiedlung siehe AFB)   
 
Im Zuge der Vorbereitung für die Umsiedlung vor der Baufeldfreimachung wurden durch den 
Vorhabenträger die, im AFB formulierten, Vermeidungs- sowie CEF-Maßnahmen unter fachlicher 
Begleitung des Büros Grünspektrum Landschaftsökologie umgesetzt. Der Reptilienschutzzaun wurde 
vor Beginn der Aktivitätsphase entlang der Baufeldgrenzen fachgerecht eingebaut und entlang des 
hergestellten Ersatzhabitats mit Fluchtrampen versehen (V1). Im nordöstlichen Teil außerhalb des 
Baufeldes wurde ein ca. 200 Meter langes Winter- u. Sommer-Kombiquartier (CEF 1) errichtet (siehe 
Abb. 2). Zusätzlich wurden die östlich und südöstlich des Baufeldes liegenden Zauneidechsenhabitate 
durch eine flächige Entbuschung des Pappelaufwuchses, Offenhaltung von Flächen mit schütterer 
Vegetation sowie Platzierung von Gehölzhaufen aufgewertet und flächig als Lebensraum für die 
Zauneidechse attraktiver gestaltet. Da auf diesen Flächen Individuen nachgewiesen wurden, wurde von 
einem Eingriff in den Boden für die Herstellung eines Winterquartiers abgesehen. In Abstimmung mit 
der uNB VG werden weitere Aufwertungsmaßnahmen zur Erlangung der Anerkennung als 
Ersatzhabitatfläche abgestimmt. 
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

2. Umsiedlung und Fangergebnisse, 25.09.2024 

Vorbereitend zur Umsiedlung wurden alle Flächen der Baufelder streifenweise im  
Verhältnis 2:1 (Mahd : keine Mahd) mit einer Mindesthöhe von 10 Zentimetern gemäht. Die belassenen 
Streifen bieten den Zauneidechsen Schutz vor Prädatoren und die gemähten Fanggassen den 
Fachkräften die Möglichkeit die Individuen schonend abzufangen. Die Mahd erfolgte mittels 
Balkenmäher ohne Einsatz schwerer Maschinen, um eine Tötung der Reptilien während der Mahd 
auszuschließen. 
 
Um die Vorhabenfläche effektiv abzusammeln, wurde die gesamte Vorhabenfläche an einem Termin in 
KW 39 von 7 Personen flächendeckend abgelaufen. Gesichtete Individuen wurden per Hand und 
Kescher gefangen, kurzzeitig in ausgepolsterten Eimern zwischengehältert und anschließend in das 
südliche Ersatzhabitat verbracht. Die Fangdaten sowie Fangorte werden direkt nach dem Fang in 
einem/r Erfassungsbogen/ -karte eingetragen. 
 
Am 25.09. konnten unter insgesamt 35 Fängen, 35 juvenile Zauneidechsen (Geschlecht noch 

nicht eindeutig bestimmbar) in das Ersatzhabitat umgesiedelt werden. → Es fällt auf, dass 

keine adulten Individuen gesehen wurden. Es ist davon auszugehen, dass bereits ein Großteil 

der adulten Tiere umgesiedelt wurde. 

 
Die detaillierten Fangergebnisse sind den Tabellen und der Karte im Anhang zu entnehmen. Sofern es 
in den Tabellen nicht anders dargestellt wird, handelt es sich bei jedem Fund um die Art Zauneidechse 
(Lacerta agilis). 
 
Die Umsiedlung wurde bis zum Ende der zweiten Aktivitätsphase (Mitte/Ende September) unter 
Abstimmung mit der uNB bei geeigneter Witterung einmal wöchentlich fortgesetzt. Der letzte Termin zur 
Umsiedlung fand somit in KW 39 statt. 
 
Ersatzhabitat und Reptilienschutzzaun 

Die Reptilienschutzzäune und Fluchtrampen werden bei jeder Begehung durch Grünspektrum 

kontrolliert. → Die Schutzzäune wurden wiederholt beschädigt. Auf Grund der stark beschädigten 

Materialien war es uns nicht möglich den Zaun vorübergehend zu reparieren. → mittlerweile 

wiederhergestellt (02.10.2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsprüche bzw. Ergänzungen zum Protokoll sind innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt vorzunehmen. 

_________________________________________________________________________________ 

Protokollant: Charlotte Schäfer u. Christian Kleeblatt     Neubrandenburg, 09.10.2024 
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

3. Fotodokumentation, Abfangergebnisse u. Übersicht Fangpunkte  

 

Abbildung 1: 11 juvenile Zauneidechsen 25.09.2024 
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

   

Anhang zu 14. ÖBB-Protokoll KW 39

Umsiedlung Reptilien in Ersatzhabitat Fangergebnisse KW 39

Nr. Geschlecht Alter Datum

1 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

2 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

3 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

4 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

5 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

6 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

7 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

8 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

9 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

10 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

11 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

12 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

13 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

14 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

15 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

16 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

17 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

18 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

19 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

20 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

21 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

22 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

23 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

24 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

25 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

26 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

27 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

28 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

29 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

30 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

31 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

32 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

33 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

34 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024

35 juvenil 17. ZE Erfassung Fang 25.09.2024
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

 

 

Abbildung 2: Übersichtskarte Fangpunkte Zauneidechsen; KW 39 
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Landschaftsökologie 

 
B-Plan Nr. 25/2022 "Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet" 

 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 
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4. Gesamtergebnisse Umsiedlung 

Tabelle 1: Ergebnisse aller Umsiedlungstermine 

Datum 
Uhrzeit/ 
Dauer 

Wer Wetter Befund Bemerkung 

25.06.2024 

KW 26 

8:30 – 

15:30 

7 h 

ST, CS,  

Hilfskräfte: 
NRÜ, NRO, 
EF, TVB, 
LP, TB 

22°C, 1-2 bft 
sonnig, teils 
bewölkt 

18 Fänge, 
davon 6 
männlich, 5 
weiblich & 7 
Subadulte 

ZE sind gut aus 
hoher Vegetation 
in gemähte 
Flächen zu treiben 
und dort zu 
fangen.  

26.06.2024 

KW 26 

8:30 – 

14:30 
 
6 h 

CS  

Hilfskräfte: 
NRÜ, NRO, 
EF, TVB, 
LP, TB, SN, 
EMC 

27°C, 2-3 bft, 
sonnig, teils 
bewölkt  

42 Fänge, 
davon 19 
männlich, 18 
weiblich & 5 
Subadulte 

gemähte 
Fanggassen bieten 
gute 
Fangbedingungen 

 

03.07.2024 

KW 27 

9:00 –  

15:30  
 
6,5 h 

CS, ST, CK 

Hilfskräfte: 
NRÜ, NRO, 
TVB, EMC 

18°C, 2-3 bft, 
bewölkt, 
teilweise 
leichte 
Schauer 

34 Fänge, 
davon 17 
männlich, 14 
weiblich & 3 
Subadulte 

Gute Fangrate 
trotz Bewölkung 

08.07.2024 

KW 28 

9:00 –  

14:30 
 
5,5 h 

CS, ST, CK 
Hilfskräfte: 
NRÜ, TVB, 
TB, EMC, 
EF, SN 

24°C, 1bft, 
sonnig, teils 
bewölkt,  

58 Fänge, 
davon 29 
männlich, 25 
weiblich & 4 
Subadulte 

gemähte 
Fanggassen 
ermöglichen noch 
gute Fangrate, 
jedoch wächst 
Vegetation 
langsam wieder 
hoch auf.  

09.07.2024 

KW 28 

8:30 –  

14:00 
 
5,5 h 

CS, ST, CK 

Hilfskräfte: 
EMC, EF, 
TB, TVB 

27°C, 1 bft, 
sonnig, leicht 
bewölkt 

31 Fänge, 
davon 10 
männlich, 17 
weiblich und 4 
Subadulte 

gemähte 
Fanggassen 
ermöglichen noch 
gute Fangrate, 
Vegetation wächst 
langsam wieder 
hoch auf 

17.07. 2024 

KW 29 

8:30 –  

14:00 
 
5,5 h 

CS, ST, CK  

Hilfskräfte: 
EF, TB, 
TVB, SK 

23°C, 3-4 bft, 
sonnig, 
teilweise 
bewölkt, 
leichte 
Schauer 

52 Fänge, 
davon 19 
Männchen, 30 
Weibchen, 2 
Subadulte und 1 
Juvenile 

Fanggassen 
benötigen eine 
weitere Mahd, 
damit die Fangrate 
erleichtert wird  

18.07.2024 

KW 29 

9:00 –  

14:00 
 
5 h 

CS, ST, CK 

Hilfskräfte: 
TB, EF, SK 

24.°C, 2 bft, 
sonnig 
 
 
 

48 Fänge, 
davon 17 adulte 
Männchen, 26 
adulte 
Weibchen, 2 

Fanggassen 
benötigen eine 
weitere Mahd, 
damit die Fangrate 
erreicht wird.  
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subadulte und 3 
Juvenile 

23.07.2024 

KW 30 

9:00 – 
14:15 

 
5,25 h 

CS, CK  

3 Hilfskräfte 

24.°C, 2 bft, 
sonnig, 
teilweise 
bewölkt 

31 Fänge, 
davon 8 adulte 
Männchen, 18 
adulte 
Weibchen und 5 
Juvenile 

Mahd der 
Fanggassen wurde 
begonnen. 

30.07.2024 

KW 31 

9:00 –  

14:30 
 
5,5 h 

CS, CK,  

4 Hilfskräfte 

26°C, 2 bft, 
sonnig 
teilweise 
bewölkt 

93 Fänge, 22 
adulte 
Männchen, 20 
adulte 
Weibchen, 2 
Subadulte, 49 
Juvenile 

 

Mahd der 
Fanggassen wurde 
fortgeführt, aber 
noch nicht 
beendet.  

05.08.2024 
 
KW32 

8:30 –  

14:15 
 
5,75 h 

CS, CK 

5 Hilfskräfte 

24°C, 2-3 bft, 
sonnig 
teilweise 
bewölkt 

83 Fänge, 20 
adulte 
Männchen, 25 
adulte 
Weibchen, 2 
Subadulte, 47 
Juvenile  

Mahd ist noch 
nicht vollständig 
beendet, sollte 
aber dringend 
fortgesetzt werden. 

12.08.2024 

KW33 

8:30 –  

14:30 
 
5,75 h 

CS, ST, CK  

4 Hilfskräfte 

24°C, 2-3 bft, 
sonnig 
teilweise 
bewölkt 

78 Fänge, 13 
adulte 
Männchen, 13 
adulte 
Weibchen, 4 
Subadulte, 49 
Juvenile 

Mahd ist noch 
nicht vollständig 
beendet, sollte 
aber dringend 
fortgesetzt werden, 
Abrissarbeiten 
sowie der Einsatz 
von schweren 
Fahrzeugen 
innerhalb der 
Absammelfläche 
ist zu unterlassen. 

19.08.2024 

KW 34 

9:00 –  

14:30 
 
5,5 h 

CS, ST, CK 

6 Hilfskräfte 

22°C, 1 bft, 
sonnig 
teilweise 
bewölkt 

138 Fänge, 9 
adulte 
Männchen, 6 
adulte 
Weibchen, 1 
Subadulte, 122 
Juvenile 

Mahd ist noch 
nicht vollständig 
beendet, sollte 
aber dringend 
fortgesetzt werden, 
Abrissarbeiten 
sowie der Einsatz 
von schweren 
Fahrzeugen 
innerhalb der 
Absammelfläche 
sind zu 
unterlassen. 

27.08.2024 

KW 35 

9:00 –  

14:15 

 

ST, CK 

6 Hilfskräfte 

25°C, 1 bft, 
sonnig 

100 Fänge, 2 
adulte 
Männchen, 2 
adulte 
Weibchen, 7 

hochwachsende 
Vegetation 
erschwert die 
Fangbedingungen 
Um eine 
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5,25 h 

 
Subadulte, 88 
Juvenile, 1 
Waldeidechse 

erfolgreiche 
Fangrate zu 
erzielen, sollte 
dringend eine 
Mahd erfolgen 

04.09.2024 

KW 36 

7:00 –  

12:00 
 
5 h 

CS, ST, CK 

6 Hilfskräfte 

29°C, 2-3 bft, 
sonnig 

113 Fänge,  
3 subadulte 
Zauneidechsen, 
104 juvenile 
Zauneidechsen,  
3 adulte 
Waldeidechsen,  
2 juvenile 
Waldeidechsen,  
1 
Blindschleiche, 
188 Sichtungen 

hochwachsende 
Vegetation 
erschwert die 
Fangbedingungen 
Um eine 
erfolgreiche 
Fangrate zu 
erzielen, sollte 
dringend eine 
Mahd erfolgen 
Das Befahren mit 
schweren 
Maschinen ist zu 
unterlassen. 

12.09.2024 

KW 37 

9:00 –  

14:30 
 
5,5 h  

CS, CK  

3 Hilfskräfte 

15°C, 1-2 bft, 
bewölkt zum 
Mittag sonnig 

27 Fänge,  
2 adulte 
Weibchen,  
1 adultes 
Männchen,  
1 subadulte 
Zauneidechse,  
23 juvenile 
Zauneidechsen,  
49 Sichtungen  

hochwachsende 
Vegetation 
erschwert die 
Fangbedingungen 
Um eine 
erfolgreiche 
Fangrate zu 
erzielen, sollte 
dringend eine 
Mahd erfolgen 
Das Befahren der 
Flächen mit 
schweren 
Maschinen ist zu 
unterlassen. 

19.09.2024 

KW 38 

8:00 –  

14:15 
 
6,25 h  

ST, CK 

3 Hilfskräfte 

19°C, 3 bft, 
überwiegend 
bewölkt 

39 Fänge, 39 
juvenile, 33 
Sichtungen 

auf Grund der 
morgendlichen 
Bewölkung zuerst 
keine Sichtungen, 
ab mittags dann 
Sichtungen und 
Fänge 

25.09.2024 

KW 39 

8:00 –  

14:15 
 
6,25 h 

CS, ST, CK 

4 Hilfskräfte 

19°C, 2 bft, 
überwiegend 
bewölkt  

 

35 Fänge, 35 
juvenile 
Zauneidechsen, 
50 Sichtungen 

Keine adulten 
Tiere 
gesehen/gefangen, 
hochwachsende 
Vegetation 
erschwert die 
Fangbedingungen 

 

Insgesamt konnten nach 17 Begehungen (Fangdauer 6-7 h / Tag) 1.020 Tiere aus dem 

Eingriffsbereich abgefangen werden. Dabei handelte es sich um 192 adulte männliche 

Zauneidechsen, 208 adulte weibliche Zauneidechsen, 47 subadulte Zauneidechsen und 566 

juvenile Zauneidechsen sowie 6 Waldeidechsen und eine Blindschleiche. 
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Durch die Errichtung der Ausgleichshabitate kann die ökologische Funktion als Lebensstätte von 

Reptilien erhalten bleiben. Aufgrund der Größe des Projektgebiets kann dennoch nicht garantiert 

werden, dass jedes dort vorkommende Individuum im Zuge der Umsiedlung gefangen und in das 

Ausgleichshabitat verbracht wurde. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass durch die 

Umsiedlung der auf dem Projektgebiet befindlichen Zauneidechsenindividuen die lokale 

Population durch das geplante Vorhaben in ihrem Erhaltungszustand nicht bedroht ist.  
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5. Ausgangssituation, Herleitung Größe und Lage der Ersatzhabitate 

Ausgangssituation 

Über die Kartierung wurden insgesamt 56 Zauneidechsen (ZE) innerhalb der Eingriffsbereiche erfasst. 

Die Gesamtzahl der Erfassungen, die auch Bereiche außerhalb der Eingriffsflächen mit einbezieht 

beträgt 72 ZE. Angenommen werden muss ein Skalierungsfaktor von mindestens „6“ (vgl. LUBW 2014, 

S. 119) um die tatsächliche Populationsgröße einschätzen zu können.  

 

Herleitung der Größe der Ersatzhabitate 

Historie (Planungsstand bis Sommer 2024) 

Zunächst wurde zur Bestimmung der Größe der erforderlichen Ersatzhabitate um sämtliche Kartier-

Nachweise innerhalb der Baufeldgrenzen ein Puffer von 20 m angesetzt (GIS). Der angesetzte Puffer 

wird auf die „Arbeitshilfe für Stellungnahmen zur Zauneidechse“ (Landesverband anerkannter 

Naturschutzverbände GbR, Stand 21.09.2016, S. 2) zurückgeführt, in welcher hinsichtlich des 

Aktionsradius der Art auf folgendes hingewiesen wird: „Laut diverser Studien wandern sie kaum mehr 

als 10 oder 20 Meter. 70% der Zauneidechsen entfernen sich sogar lebenslang nicht weiter als 30 Meter 

vom Schlupfort. Diesen wichtigen Aspekten der Ortstreue gilt es bei geplanten Eingriffen in 

Zauneidechsenlebensräume besonders zu berücksichtige. Die Aktivitätsräume der Zauneidechsen 

überlappen sich. So werden Sonnenplätze und Verstecke gemeinsam genutzt (vgl. Blanke 2010 zitiert 

in Schneeweiss et al. 2014).“ Im Weiteren wurden sämtliche nicht geeignete Lebensräume von 

sämtlichen Puffern subtrahiert. Hierbei handelt es sich um Gebäude oder vollversiegelte Flächen, 

welche im Rahmen des Projekts durchgeführten Biotoptypenkartierung bestimmt wurden (Biotoptypen: 

OCZ, OVW, OIM, OVP, OSK). Hieraus ergab sich ein anzunehmender Habitatverlust von 14.773 m² 

(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  

 

Stand Oktober 2024 

Im Rahmen des Absammelns und Umsiedelns in die Ersatzhabitatflächen 1 und 2 wurden bis zum 

12.09.2024 in der Summe 413 adulte, 47 subadulte und 491 juvenile Zauneidechsen umgesiedelt. Dies 

entspricht im gesamten 951 Zauneidechsen. Hinsichtlich der hohen Anzahl der gefangenen Tiere wurde 

mit der Stellungnahme vom 27.09.2024 seitens der uNB Landkreis Vorpommern Greifswald eine 

Erweiterung (Vergrößerung) der Ausgleichsflächen für die CEF-1 gefordert. Der notwendig werdende 

Ausgleich wurde, entsprechend der Vorgabe (uNB Vorpommern-Greifswald), über eine 

Lebensraumermittlung aller gefangenen adulten Tiere quantifiziert. „Populationsgrößen und auch 

entsprechende Maßnahmen werden meist nur mit der Anzahl der adulten Tiere berechnet“ (vgl. Laufert 

2014). Somit wurde um jede der 413 gefangenen adulten Tiere mittels GIS ein Puffer von 10 m 

angesetzt. Ausgespart wurden nicht geeignete Strukturen (Gebäude und vollversiegelte 

Flächen/Betonwege). Anhand dieses entstehenden Lebensraumbildes wurde der Gesamtlebensraum 

zusätzlich erweitert, indem sämtliche fragmentierte Zwischen- und Randräume mit Teilhabitateignung 

als Zauneidechsenlebensraum angesehen wurden (nach Forderung der uNB bei Vororttermin 

02.10.2024). Hierdurch sollte die Theoretisierung der Lebensraumabgrenzung realgetreuer abgebildet 

werden. Der so mittels GIS ermittelte gesamte Habitatverlust beziffert sich im Gesamten auf 52.904 m². 

Dieser Habitatverlust ist im Verhältnis 1:1 auszugleichen (vgl. LANUV, Stand 08.04.2024):   

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/massn/1

02321.  

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/massn/102321
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/massn/102321
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Abbildung 2: über GIS-Analyse ermittelte Habitatsverlustflächen über Fundpunkte umgesiedelter 
Zauneidechsen (nach Forderung uNB 02.10.2024), Ersatzhabitatflächen 
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vorgesehene Ausgleichsflächen CEF-1 

Im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen drei Ersatzhabitatflächen zur Verfügung. Die 

Ersatzhabitatflächen 1 und 2 wurden für die Umsiedelung herangezogen. Die Ersatzhabitatfläche 3 

dient zur Erweiterung des notwendigen Ausgleicherfordernisses (Stand Oktober 2024). In der 

Ersatzhabitatfläche 1 wurde großflächig ein qualitativ hochwertiges Zauneidechsenhabitat mit 

sämtlichen Habitatbestandteilen ausgestaltet. Dieses wird im Ausgleicherfordernis des 

Flächenanteils 1:1 berücksichtigt. Der überwiegende Teil der Ersatzhabitatfläche 2 wurde durch 

Entfernung des Baumbestandes, der im Rahmen des Vorhabens erfolgte, für die Zauneidechse als 

Lebensraum neu erschlossen (hier als Nebeneffekt). Die Fläche wurde zusätzlich mit Totholz und 

Heuhaufen angereichert. Der anrechenbare Flächenanteil wird mit 100 % eingeschätzt. 

Die Ersatzhabitatfläche 3 eignet sich zur Aufwertung als Zauneidechsenlebensraum. Hier konnten 

während der Reptilienkartierung bereits einige Nachweise erbracht werden. Es ist vorgesehen diese 

dauerhaft in das Pflegekonzept der Zauneidechsen-Ersatzhabitate zu integrieren. Hierdurch kann 

die aufkommende Sukzession zurückgedrängt werden, und der Lebensraum für die Zauneidechse 

gesichert werden. Ohne eine regelmäßige Mahd würde die Fläche zukünftig verbuschen und als 

Lebensraum verloren gehen. Zudem ist vorgesehen die Ersatzhabitatfläche 3 – vergleichbar zur 

Ersatzhabitatfläche – eine Strukturanreicherung mit Totholz und Heuhaufen vorzunehmen. Der 

anrechenbare Flächenanteil der Flächen 3 wird, auf Grund des qualitativen Unterschiedes zur 

Ersatzhabitatfläche 1, sowie der bereits bestehenden Freifläche (im Unterschied zur 

Ersatzhabitatfläche 2) mit 75 % eingeschätzt (Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Übersicht Ausgleichserfordernis und verfügbare Flächenanteile im direkten räumlichen 
Zusammenhang 

Ersatzhabitat Fläche in qm anrechenbarer 
Flächenanteil 

1 9.424,71 m²  9.424,71 m² 

2 14.525,67 m² 14.525,67 m² 

3 11.791,20 m² 8.843,4 m² 

Summe verfügbarer 
Ersatzhabitatflächen 
(1, 2, 3) 

 
32.793,78 m² 

Ausgleichserfordernis 
gesamt 

 
52.904 m² 

Differenz (noch 
ausstehendes 
Ausgleicherfordernis) 

 
20.100 m² 

 

Durch die Anlage und Sicherung der dargestellten drei Ersatzhabitate 1, 2, 3 (Abbildung 2) mit einer 

gesamten anrechenbaren Habitatfläche von 32.793,78 m² konnte der Habitatverlust anteilig 

ausgeglichen werden. Nach der Differenz des gesamten Ausgleicherfordernis und der anrechenbaren 

Flächenanteile der Ersatzhabitatflächen (1, 2, 3) besteht ein noch offenes Ausgleichserfordernis von 

20.100 m².  

Für einen Teil des ausstehenden Ausgleicherfordernisses stünden ca. 3.200 m² auf dem Waldrand-

pufferstreifen des Umspannwerkes potenziell zur Verfügung. 
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Für eine mögliche Umsetzung des restlichen Ausgleichserfordernisses besteht noch Abstimmungs-

bedarf zwischen der uNB und der Flächenagentur MV (uNB, 02.10.2024). 
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Photovoltaikanlage Eggesin-Karpin V 
 

01. Protokoll ÖBB – Festlegung Standorte Ersatzquartiere FM 

 

Datum:  21.08.2024 

Ort:   Eggesin-Karpin V 

Zeit:    

Teilnehmer Ortstermine 

Florian Nessler Grünspektrum 
Landschaftsökologie 

ÖBB 

Herr Engelhardt Energiepark Ulm GmbH & Co. 
KG 

AG, Vorhabenträger 

Frau Doll Energiepark Ulm GmbH & Co. 
KG 

AG, Vorhabenträger 

 

- In Vorbereitung der Anbringung der Ersatzquartiere für die Artengruppe der 
Fledermäuse auf der Grundlage der im Artenschutzfachbeitrag erarbeiteten 
Maßnahmen wurde am 21.08.2024 das Gelände begangen. Dabei wurden die 
Gebäude auf Eignung überprüft, welche nicht abgerissen werden und für die keine 
zukünftige Nutzung vorgesehen ist. 

- Gem. AFB müssen für den Verlust an FM-Quartieren folgende Ersatzquartiere 
geschaffen werden: 

o 25 Großraumquartiere: in Holzbauweise, Sommerquartier, Montage 
innerhalb eines Gebäudes (Erläuterung hierzu im Anhang) 

o 6 Großraumkästen: aus Holzbeton, Wochenstubengeeignet Montage 
außerhalb  

o 5 Ganzjahreskästen: aus Holzbeton, Sommer-/Winterquartier, Montage 
außerhalb 

o 15 Kästen für Baum-/Waldfledermausarten: aus Holzbeton, 
Sommerquartier, Montage an Altbäumen 

- Innerhalb des B-Plan-Gebiets sind ausreichend geeignete Gebäude vorhanden. Im 
Folgenden werden die einzelnen Gebäude, die am Gebäude durchzuführenden 
Maßnahmen und die Anzahl sowie Positionen der anzubringen Ersatzquartiere kurz 
beschrieben. 

- Innerhalb des B-Plan-Gebiets sind ebenfalls ausreichend Altbäume zur Anbringung 
der 15 Kästen für Baum-/Waldfledermausarten vorhanden. Die Position und die 
Anzahl der anzubringenden Kästen je Baum werden im Folgenden ebenfalls kurz 
beschrieben. 

- Die Festlegung der Orte für die Ersatzkästen der Artengruppe Vögel erfolgt zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

____________________________________________________________________ 
Protokollant: M. Sc. F. Nessler                                             Neubrandenburg, 21.08.2024 

  



2 

 
Landschaftsökologie 

 

PVA Eggesin-Karpin V 
Grünspektrum, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68 

E-Mail: info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

 

Anhang: Erläuterung zu den Großraumquartieren, Karte und Fotodokumentation vom 
21.08.2024 

 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte zu den Standorten der Gebäude und des Turms zur Anbringung der FM-
Ersatzquartiere (grün markiert). 
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Abbildung 2: Innenansicht Gebäude Nr. 1, nördliche Giebelwand. Hier können an beiden Giebelwänden 
je 8 Großraumkästen (Holzbauweise) angebracht werden (orange markiert). Die Kästen können direkt 
nebeneinander, ohne Abstand, montiert werden. 

 

Abbildung 3: Innenansicht Gebäude Nr. 1, südliche Giebelwand. 

8x Großraumkasten (Holz) 

8x Großraumkasten (Holz) 
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Abbildung 4: Innenansicht Gebäude Nr. 1, südwestliche Wand. Die schmalen Oberlichter müssen 
ausgemauert werden. So kann der Durchzug im Gebäude verringert werden. Die großen Toröffnungen 
an der nordöstlichen Gebäudeseite sollen offengelassen werden. 

 

Abbildung 5: Außenansicht Gebäude Nr.1, nördliche Giebelwand. Hier werden zwei der sechs 
Großraumkästen (Holzbeton, grün, Aufhängung Metallbügel) angebracht (orange markiert). 

Oberlichter zumauern 
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Abbildung 6: Innenansicht Gebäude Nr.2, Montage von 8 Großraumkästen (Holz). Fenster müssen 
verschlossen werden. Entweder durch ausmauern von Fensteröffnungen oder durch Anbringung von 
Holz- oder Metall-Platten. Das Tor verschließen und eine ca. 50c, x 50cm große Öffnungen im oberen 
Drittel des Tors schaffen. 

  

Fensteröffnungen verschließen 

4x Großraumkasten (Holz) 

4x Großraumkasten (Holz) 
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Abbildung 7: Außenansicht Gebäude Nr.2, südwestliche Außenwand. Hier werden zwei der sechs 
Großraumkästen (Holzbeton, grün, Aufhängung Metallbügel) direkt unter dem Dachüberstand 
angebracht (orange markiert). 
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Abbildung 8: Außenansicht Gebäude / Turm Nr.3. Eine Einflugmöglichkeit durch das Fenster ist bereits 
gegeben. An den Außenwänden werden zwei Großraumkästen (Holzbeton, grün, Aufhängung 
Metallbügel) und die 5 Ganzjahresquartierskästen (Holzbeton, grau, Befestigung mittels Schrauben) 
angebracht. 

  

5x Ganzjahresquartier 

(Holzbeton, grau) 

2x Großraumkasten 

(Holzbeton, grün) 
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Abbildung 9: Innenansicht Gebäude / Turm Nr.3, erste Etage. Hier wird der letzte der 25 
Großraumkästen (Holz) angebracht. 

  

1x Großraumkasten (Holz) 
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Abbildung 10: Innenansicht Gebäude / Turm Nr.3, Oberlichter müssen verschlossen werden. 
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Abbildung 11: Baumbestand (Eichen, Buchen) im nordöstlichen Teil des B-Plan-Gebiets zur 
Anbringung der Kästen für Baum-/Waldbewohnenden FM-Arten. Es handelt sich um 7 Bäume in Reihe 
und weitere Bäume an der Kreuzung Stettinter Landstraße und L28. 
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Abbildung 12: Je Baum können zwei Käsen (an einem Baum drei Kästen) angebracht werden. An den 
sieben Bäumen, welche nahezu in Reihe stehen, können somit die 15 Kästen aufgehängt werden. Die 
Kästen müssen in einer Höhe ab 4 Meter und so angebracht werden, dass von unten ein freier Anflug 
möglich ist. Die Kästen können beidseitig, aber auch direkt nebeneinander montiert werden. Der freie 
Anflug (also keine Äste direkt unter dem Kasten) ist der entscheidende Faktor. 
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Erläuterung zu den Großraumquartieren (Sommerquartiere) 

Gemäß AFB beläuft sich das Ausgleichserfordernis (CEF-3 + A1) auf insg. 75 Fledermaus-
Sommerquartierskästen. Zu leisten ist der Ausgleich wie beschrieben mit gängigen, 
witterungsbeständigen Fledermaus-Gebäudekästen (z.B. Fassadenkasten nach:  
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-wandquartier-mittelgross).  

Eine Alternative hierzu stellen sog. Fledermausbretter dar. Hierbei wird eine doppelwandige 
Bretterverschalungs-Konstruktion (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 
mit einer Länge von jeweils 1 m an die Gebäudewände an geeigneten, prädatorsicheren 
Bereichen montiert. Die gesamte Holzkonstruktion muss im Außenbereich aus 
witterungsbeständigem Holz, wie Lärche oder Douglasie, bestehen. Anhand der Ausmaße der 
Quartiersgröße kann angenommen werden, dass ein Meter Länge der Fledermausbrett-
Konstruktion einem qualitativen Äquivalent von 3 Fledermauskästen entspricht. Die Maße 
eines gängigen Kastens belaufen sich auf ca. 40 cm Höhe x 28 cm Breite. Das gesamte 
Ausgleichserfordernis von 75 Fledermaus-Sommerquartierskästen (CEF-3 + A1) entspricht 
demnach 25 Fledermausbrettkonstruktionen je 1 m.  

Zu den häufig erfassten Arten gehört die Zwergfledermaus, aber auch das Braune Langohr 
und die Rauhautfledermaus wurde nachgewiesen. Diese Arten nehmen Fledermausbretter gut 
an. 
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